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Erwägungen
E. 1.1
Die Verfügung des Verwaltungsgerichts vom 24. November 2025 erging im Rahmen eines Verfahrens über eine abfallrechtliche Betriebsbewilligung und betrifft damit eine Angelegenheit des öffentlichen Rechts (vgl. BGE 138 I 274 E. 1.2; 137 III 261 E. 1.4; Urteil 9D_14/2025 vom 22. September 2025 E. 2.2; je mit Hinweisen). Entgegen der Auffassung, welche das Verwaltungsgericht in seiner Vernehmlassung vertritt, stellt die angefochtene Verfügung keinen blossen Hinweis auf die Rechtslage (d.h. den Regelfall der aufschiebenden Wirkung nach § 46 Abs. 1 VRPG) dar. Zwar hat das Verwaltungsgericht nicht, wie in § 46 Abs. 2 VRPG eigentlich vorgesehen, geprüft, ob eine gegenteilige Anordnung (Entzug der aufschiebenden Wirkung) zu treffen gewesen wäre. Es hat jedoch angeordnet, dass ein allfällig aufgenommener Abfallbeseitigungsbetrieb (Annahme und Behandlung von Abfällen am Betriebsstandort an der Vogelsangstrasse 20 in Gebenstorf) sofort einzustellen sei. Darin liegt eine verbindliche hoheitliche Verhaltensanweisung, die im Übrigen eine objektive Tatbestandsvoraussetzung von Art. 292 StGB bildet (vgl. BGE 147 IV 145 E. 2.1; Urteil 1B_250/2008 vom 13. Mai 2009 E. 6; je mit Hinweisen). Weiter war auch die ausdrückliche Strafandrohung in der angefochtenen Verfügung auf Rechtswirkungen ausgerichtet (vgl. BGE 141 II 233 E. 3.1 mit Hinweisen). Ohne einen solchen Hinweis gemäss Art. 292 StGB wäre denn auch keine Ungehorsamsstrafe möglich. Dies ergibt sich ohne Weiteres aus dem Gesetzeswortlaut. Bei der angefochtenen Verfügung handelt es sich somit nicht bloss um einen Hinweis, sondern um einen Entscheid in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts gemäss Art. 82 lit. a BGG .
E. 1.2
Zu prüfen ist weiter, ob der kantonale Instanzenzug erschöpft ist ( Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG ; Urteil 2C_124/2013 vom 25. November 2013 E. 1.2). Das Bundesgericht tritt auf Beschwerden gegen Entscheide betreffend superprovisorische Massnahmen grundsätzlich nicht ein, weil es an dieser Voraussetzung fehlt. Kantonal letztinstanzlich ist ein Entscheid nur, wenn für die gegen ihn erhobenen Rügen kein kantonales Rechtsmittel mehr offensteht. Der Begriff des Rechtsmittels umfasst jeden Rechtsbehelf, welcher der Beschwerdeführerin einen Anspruch auf einen Entscheid der angerufenen Behörde gibt und geeignet ist, den behaupteten rechtlichen Nachteil zu beseitigen. Deshalb ist vor der Ergreifung der Beschwerde an das Bundesgericht das kontradiktorische Verfahren vor dem Massnahmengericht zu durchlaufen, dessen Entscheid über die vorsorgliche Massnahme die zuvor angeordnete superprovisorische Massnahme bestätigt, ändert oder aufhebt und damit ersetzt ( BGE 140 III 289 E. 1.1 mit Hinweisen auf Ausnahmen von diesem Grundsatz).
Der Grund für diese Rechtsprechung liegt darin, dass die Zulassung der Beschwerde gegen einen superprovisorischen Entscheid zu Doppelspurigkeiten führen würde. Zu beachten ist ferner, dass die rechtsuchende Person bei Weiterverfolgung des Massnahmeverfahrens in aller Regel rascher zum Ziel kommt als mit einer Beschwerde an die Rechtsmittelinstanz: Es entspricht dem System des Massnahmeverfahrens, dass dieses rasch vorangetrieben und abgeschlossen wird ( BGE 137 III 417 E. 1.2). Dementsprechend sieht § 21 Abs. 2 Satz 2 VRPG vor, dass eine unterbliebene Anhörung "umgehend" nachzuholen und ein neuer Entscheid zu erlassen ist. Hinzu kommt, dass im Verfahren vor Bundesgericht ein Antrag auf Erlass einer superprovisorischen Anordnung ( Art. 103 Abs. 3 und Art. 104 BGG ) regelmässig abgelehnt werden müsste, weil damit der Entscheid über die Beschwerde selbst vorweggenommen würde ( BGE 137 III 417 E. 1.2).
Würde es sich somit, wie vom Verwaltungsgericht und der Gemeinde behauptet, bei der angefochtenen Verfügung um eine superprovisorische Massnahme handeln, wäre vor dem Hintergrund der dargelegten Rechtsprechung auf die Beschwerde nicht einzutreten. Gegen eine derartige Qualifikation sprechen allerdings verschiedene Umstände. Zunächst ist an keiner Stelle der angefochtenen Verfügung davon die Rede, dass es sich dabei lediglich um eine superprovisorische Anordnung handeln soll. Die Gemeinde hatte in ihrer Beschwerde denn auch keine solche beantragt. Dementsprechend werden in der angefochtenen Verfügung die betreffenden Voraussetzungen nicht erwähnt: Nach § 21 Abs. 2 Satz 1 VRPG kann die Anhörung nämlich nur dann ausnahmsweise unterbleiben, wenn Gefahr im Verzug ist oder eine vorgängige Anhörung den Zweck der behördlichen Anordnung vereiteln würde. Dass eine dieser alternativen Voraussetzungen hier erfüllt sein sollte, wird in der Verfügung weder dargelegt noch liegt dies angesichts des Umstands, dass die Bewilligung des BVU im Wesentlichen die Fortführung einer seit Jahren ausgeübten Tätigkeit der Beschwerdeführerin ermöglichen sollte, auf der Hand. Und schliesslich gab das Verwaltungsgericht auch in keiner Weise zu erkennen, dass nach der angeblich lediglich superprovisorischen Massnahme gemäss § 21 Abs. 2 Satz 2 VRPG ein neuer Entscheid gefällt werden sollte. Ziff. 4 des Verfügungsdispositivs räumt der Beschwerdeführerin, die im Übrigen zu jenem Zeitpunkt noch nicht anwaltlich vertreten war, die Möglichkeit einer Beschwerdeantwort und nicht diejenige einer Stellungnahme zur vorsorglichen Massnahme ein.
Aus diesen Gründen handelt es sich beim angefochtenen Entscheid nicht um eine superprovisorische Anordnung. Die Sachurteilsvoraussetzung der Erschöpfung des kantonalen Instanzenzugs ist somit erfüllt ( Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG ).
E. 1.3
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der strafbewehrten vorinstanzlichen Anordnung zur Beschwerde berechtigt ( Art. 89 Abs. 1 BGG ). Diese Anordnung ist im Übrigen nicht durch die Verfügung des BVU vom 9. Dezember 2025 abgelöst worden, sondern hat weiterhin Bestand. Die von der Gemeinde in dieser Hinsicht sinngemäss geltend gemachte Gegenstandslosigkeit ist deshalb zu verneinen. Das nach Art. 89 Abs. 1 BGG erforderliche aktuelle praktische Interesse an der Beschwerde ist mit anderen Worten nicht dahingefallen.
E. 1.4
Bei der angefochtenen Verfügung handelt es sich um einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG , gegen den die Beschwerde gemäss Abs. 1 lit. a dieser Bestimmung zulässig ist, wenn er einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann. Die Beschwerdeführerin legt nachvollziehbar dar, dass die durch die aufschiebende Wirkung (bzw. durch das Absehen von einer gegenteiligen Anordnung im Sinne von § 46 Abs. 2 VRPG) verursachten Betriebsunterbrüche zu erheblichen wirtschaftlichen Einbussen führen. Die Beschwerde ist somit auch in dieser Hinsicht zulässig.
E. 1.5
Die weiteren Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt. Insbesondere stand es der Beschwerdeführerin offen, ihre erste Beschwerdeschrift innerhalb der Beschwerdefrist von 30 Tagen ( Art. 100 Abs. 1 BGG ) zu ersetzen bzw. zu ergänzen (Urteil 1B_262/2021 vom 11. Juni 2021 E. 1.2). Die dadurch verursachte Verzögerung des Verfahrens hat sie sich freilich selbst zuzuschreiben.
E. 1.6
Da sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen richtet, kann nach Art. 98 BGG nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden. Dazu gehört insbesondere die von der Beschwerdeführerin gerügte Verletzung des rechtlichen Gehörs ( Art. 29 Abs. 2 BV ).
E. 2.1
Gemäss Art. 29 Abs. 2 BV steht den Parteien das rechtliche Gehör zu. Dieser Anspruch ist formeller Natur, womit seine Verletzung ungeachtet der materiellen Begründetheit des Rechtsmittels zur Gutheissung der Beschwerde und zur Aufhebung des angefochtenen Entscheides führt ( BGE 148 IV 22 E. 5.5.2 mit Hinweisen).
E. 2.2
Das rechtliche Gehör dient einerseits der Sachaufklärung, andererseits stellt es ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht beim Erlass eines Entscheides dar, welcher in die Rechtsstellung des Einzelnen eingreift. Dazu gehört insbesondere das Recht der Betroffenen, sich vor Erlass eines solchen Entscheids zur Sache zu äussern, erhebliche Beweise beizubringen und Einsicht in die Akten zu nehmen. Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst als Mitwirkungsrecht somit alle Befugnisse, die einer Partei einzuräumen sind, damit sie in einem Verfahren ihren Standpunkt wirksam zur Geltung bringen kann (zum Ganzen: BGE 144 I 11 E. 5.3 mit Hinweisen). Weiter ist die Behörde nach Art. 29 Abs. 2 BV verpflichtet, ihren Entscheid zu begründen, wobei sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken kann. Die Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die Betroffenen über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen können. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt ( BGE 146 II 335 E. 5.1; 143 III 65 E. 5.2; je mit Hinweisen).
E. 2.3
Die Vorinstanz hat nicht geprüft, ob statt der gesetzlich als Regelfall vorgesehenen aufschiebenden Wirkung eine gegenteilige Anordnung oder andere vorsorgliche Massnahmen zu treffen gewesen wären (vgl. § 46 VRPG). Sie hat die Beschwerdeführerin dazu und zur angedrohten Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB auch nicht vorgängig angehört (vgl. im Übrigen zur Anwendbarkeit dieser Bestimmung auf juristische Personen Urteil 2C_950/2012 vom 8. August 2013 E. 6.2.1 mit Hinweisen). Weshalb sie von einer solchen Anhörung abgesehen hat (vgl. § 21 Abs. 2 VRPG), legte sie nicht dar. Damit bleibt der angefochtene Entscheid hinter den Anforderungen von Art. 29 Abs. 2 BV zurück. Daran ändert auch nichts, dass die Beschwerdeführerin nachträglich ein Gesuch um Wiedererwägung hätte stellen können. Denn es ist nicht das Gleiche, ob das Gericht nach Anhörung der Betroffenen entscheidet oder auf deren Intervention nachträglich auf seinen Entscheid zurückkommt (Urteil 5A_350/2013 vom 8. Juli 2013 E. 2.2).
E. 3
Da eine Heilung des Verfahrensmangels aufgrund der beschränkten Kognition des Bundesgerichts (vgl. Art. 98 BGG ) von vornherein ausser Betracht fällt, ist der angefochtene Entscheid in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und die Sache zur neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz mit offenem Ausgang gilt für die Frage der Kosten- und Entschädigungsfolgen als vollständiges Obsiegen ( BGE 141 V 281 E. 11.1 mit Hinweis). Somit sind keine Gerichtskosten zu erheben ( Art. 66 Abs. 1 und 4 BGG ). Die Gemeinde Gebenstorf hat der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädigung auszurichten ( Art. 68 Abs. 2 BGG ).
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